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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE GEMEINEIDG. TAGSATZUNG

NACH BADEN [VOM 20 . FEBRUAR - 2 . MAERZ 1647]
EA V 23 1416 - 1421

Gesandte : Beat II . Zurlauben , Ammann; Jakob Andermatt , Landvogt
[1 . ] s . EA V 2, 1420 t

[2 . ] Beim freien Handel und Verkehr , so wie er bisher mit Bregenz
geübt wurde , soll es verbleiben.

[3 . ] Es soll verhütet werden , dass jemand im Thurgau oder Rhein¬
tal von am Krieg beteiligten Personen gestohlene Waren kaufe



oder annehme . Da der Landvogt im Rheintal [Jost Zweifel]

dieses Mandat leicht vergessen könnte , soll besonders auf
ihn geachtet werden ; denn man könnte dadurch leicht in Unan¬

nehmlichkeiten geraten.

[4 . ] Was die 75 Wehrmänner Zugs im Thurgau und Rheintal anbelange,
sollen sie bis auf weiteren Bescheid dort verbleiben.

[5 . ] Mit dem Bau von Magazinen und dem Geldausgeben solle einge¬
halten werden . Zu dem was von den Gotteshäusern , Gerichts¬

herren und reichen Bauern eingenommen werde , möge man Sorge
tragen und es in die Rechnung aufnehmen.

[6 . ] Sollte man für die Zukunft mehr Kriegsräte ernennen , wünsche
man deren zwei.

[7 . ] Man möge dem König von Frankreich [Ludwig XIV . ] schreiben,
damit er Zug , besonders was Konstanz betreffe , nicht über
Gebühr belaste.

Landschreiber [Adam ] Signer

Original
AH 10 , 20- 21
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